
Termine in Freistunden
Beitrag von „Moebius“ vom 28. Mai 2024 20:12

Zitat von Sawe

Da möchte ich nochmal drauf zurück kommen Moebius .

Wo ist das gesetzlich verankert? Bei uns werden sie nämlich nicht angerechnet.

Hat vor Jahren mal eine Anfrage an die Behörde ergeben, ergibt sich aus EU-Recht:

Zitat von https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/eugh-bereitschaftszeit-als-
arbeitszeit_76_527956.html
Davon abgesehen können auch Bereitschaftszeiten, bei denen der Arbeitnehmer
Rufbereitschaft außerhalb seines Arbeitsplatzes hat, als Arbeitszeit eingestuft werden.
Dies ist aus Sicht des EuGH dann der Fall, wenn dem Arbeitnehmer Einschränkungen
für die Bereitschaftszeit vorgegeben sind, die ihn "objektiv gesehen ganz erheblich
beeinträchtigen", diese Zeit, in der er sich bereit hält, frei zu gestalten und sich seinen
eigenen Interessen zu widmen.

Wenn die Einschränkung daraus besteht, dass man vor Ort sein muss, dürfte "erhebliche
Beeinträchtigung" für mich auf jeden Fall zu bejahen sein.

Bei dem Urteil ging es um Feuerwehrleute, die Übertragbarkeit auf andere Beamte dürfte damit
ebenfalls gegeben sein.
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